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 UNTERNEHMER UND GESCHÄFTSFÜHRER 

 
 

Häusliches Arbeitszimmer: Zum Mittelpunkt der Tätigkeit eines Gutachters  

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können als Werbungskosten oder Betriebsausgaben ab-

gesetzt werden, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 

steht. Dann sind die Arbeitszimmerkosten bis 1.250 Euro abziehbar (ab 2023 gilt insoweit eine etwas andere 

Regelung mit einer Tagespauschale von bis zu 1.260 Euro). Hingegen sind die Kosten in voller Höhe ab-

zugsfähig, wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 

Tätigkeit darstellt. Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass das häusliche Arbeitszimmer eines 

psychologischen Gutachters den Mittelpunkt seiner beruflichen Tätigkeit darstellen kann mit der Folge, 

dass die Aufwendungen unbegrenzt abzugsfähig sind (FG Münster, Urteil vom 18.08.2022, 8 K 3186/21 E). 

Der Sachverhalt: Ein selbstständiger psychologischer Gutachter wird vor allem in Überprüfungsverfahren 

für Strafvollstreckungskammern und für Einrichtungen des Maßregelvollzugs tätig. Er machte Kosten für 

ein häusliches Arbeitszimmer in Höhe von rund 2.400 Euro als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt 

erkannte die Aufwendungen lediglich in Höhe von 1.250 Euro an, weil das häusliche Arbeitszimmer nicht 

den Mittelpunkt der Tätigkeit des Klägers darstelle. Der qualitative Schwerpunkt liege in den für die Be-

gutachtung unerlässlichen Explorationen der zu begutachtenden Personen. Hiergegen wandte der Kläger 

ein, dass die Explorationen und die Gerichtstermine im Verhältnis zur Tätigkeit im Arbeitszimmer in einem 

zeitlich untergeordneten Rahmen lägen (Verhältnis zwischen 1:3 und 1:5). Die Ausarbeitung der Gutachten 

erfordere die Auswertung aller vorliegenden Informationen und stelle die eigentliche Tätigkeit dar. Das FG 

hat der Klage stattgegeben.  
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Begründung: Der Mittelpunkt der betrieblichen und beruflichen Betätigung bestimme sich vorrangig nach 

dem qualitativen Schwerpunkt der Tätigkeit. Beim Kläger liege dieser in seinem Arbeitszimmer. Kern seiner 

Gutachtertätigkeit sei es, unter Ermittlung der erforderlichen Tatsachengrundlage eine Prognoseentschei-

dung zu treffen. Alleiniger Schwerpunkt dieser Tätigkeit seien die im Arbeitszimmer ausgeübten Tätigkei-

ten der Auswertung der Akten und der Explorationen und die darauf aufbauenden, für das Treffen und die 

Begründung der Prognoseentscheidung erforderlichen Recherche-, Rechen-, Bewertungs- und Schreibar-

beiten. Demgegenüber stellten die Explorationen selbst keinen weiteren wesentlichen Teil der Tätigkeit 

des Klägers dar.  

GEWERBESTEUER: HINZURECHNUNG VON WARTUNGSKOSTEN BEI LEASINGVER-

TRÄGEN  

Für Zwecke der Gewerbesteuer wird der Gewinn aus Gewerbebetrieb durch Hinzurechnungen und Kürzun-

gen modifiziert. Hinzuzurechnen sind auch Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Be-

nutzung von beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens. Die Hinzurechnung erfolgt allerdings 

nicht in voller Höhe, sondern nur mit einem bestimmten Prozentsatz. Zudem wird ein Freibetrag berück-

sichtigt. 

Wenn allerdings der Freibetrag von 200.000 Euro (früher: 100.000 Euro) überschritten wird, kommt es im 

Rahmen von Betriebsprüfungen häufig zu Diskussionen darüber, was tatsächlich unter den Begriff der 

Miet- und Pachtzinsen fällt. So gehört beispielsweise die Grundsteuer, die vom Vermieter geschuldet, aber 

vertraglich auf den gewerbetreibenden Mieter umgelegt wird, zur Miete und ist deshalb gewerbesteuer-

rechtlich dem Gewinn zum Teil hinzuzurechnen (BFH-Urteil vom 02.02.2022, III R 65/19). Nun hat der Bun-

desfinanzhof entschieden, dass auch Wartungskosten, die vertraglich auf den Leasingnehmer abgewälzt 

werden, Teil der "Leasingrate“ sind und gewerbesteuerrechtlich hinzugerechnet werden (BFH-Urteil vom 

20.10.2022, III R 33/21).  

Der Sachverhalt: Die Klägerin hat als Leasingnehmerin Leasingverträge über Kraftfahrzeuge mit verschie-

denen Unternehmen abgeschlossen. Wie vertraglich vereinbart, übernahm die Klägerin die anfallenden 

Wartungsgebühren. Das Finanzamt gelangte zu der Ansicht, dass die Wartungsgebühren Teil der Leasing-

raten seien. Diese seien gemäß § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG mit einem Fünftel in die Summe einzuberechnen, 

die zu einem Viertel dem Gewinn aus Gewerbebetrieb wieder hinzuzurechnen sei. Die anschließende Klage 

und auch die Revision blieben erfolglos. 

Ausgehend von den zivilrechtlichen Regelungen des Mietrechts habe zwar der Leasinggeber dem Leasing-

nehmer die Leasingsache in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen 

und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten. Es stehe dem Leasinggeber aber grundsätzlich 

frei, von dieser gesetzlichen Grundregel abzuweichen und die Wartungskosten auf den Leasingnehmer 

abzuwälzen. Wirtschaftlich stellen die besonderen Vergütungen für die Wartungsarbeiten dann nichts an-

deres dar als Teile des Entgelts, das der Leasingnehmer für die Überlassung des Gebrauchs einschließlich 

der Nutzung und der mit der Nutzung verbundenen Abnutzung zu entrichten hat. 

 



März 2023 – Monatsinformation 
 

 

dr. roemer & partner 

Umsatzsteuer: Vorsteuerabzug für bürgerliche Kleidung ist unzulässig 

 

Der Bundesfinanzhof hatte mit Urteil vom 16.03.2022 (VIII R 33/18) entschieden, dass ein Betriebsausga-

benabzug für bürgerliche Kleidung auch dann ausscheidet, wenn diese bei der Berufsausübung getragen 

wird. Das betrifft beispielsweise den schwarzen Anzug eines Trauerredners oder Kellners. Nun hat der BFH 

seine Rechtsprechung zur Einkommensteuer auf die Umsatzsteuer übertragen: Der Vorsteuerabzug für die 

Kosten bürgerlicher Kleidung ist ausgeschlossen. Für die Versagung des Vorsteuerabzugs reicht es aus, 

wenn beispielsweise die Benutzung eines schwarzen Kleids oder eines schwarzen Anzugs als normale bür-

gerliche Kleidung im Rahmen des Möglichen und Üblichen liegt. Ein Vorsteuerabzug kommt auch dann 

nicht in Betracht, wenn ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer schwarze Kleidung zur Ausübung seiner Tä-

tigkeit unentgeltlich überlässt (BFH-Urteil vom 24.08.2022, XI R 3/22). 

Praxistipp:  Die Ausgaben für Kleidung sind steuerlich nur dann zu berücksichtigen, wenn es sich um "typische" Berufsklei-

dung handelt. Das ist zum einen Spezialkleidung; darunter fallen zumeist Schutzbekleidungen oder Uniformen. 
Zum anderen sind es Kleidungsstücke, die zumindest uniformartig beschaffen sind. Für die "Uniformartigkeit" 
muss das jeweilige Kleidungsstück ein - deutlich sichtbares - Firmenlogo haben. Bei typischer Berufskleidung 
sind nach wie vor ein Betriebsausgaben- und ein Vorsteuerabzug möglich. 

 

Umsatzsteuer: Vorsteuerabzug für Pkw-Vermietung an den Ehegatten 

Eine Pkw-Vermietung unter Ehegatten ist steuerlich anzuerkennen, wenn diese einem Fremdvergleich 

standhält. In einem aktuellen Urteil sieht der Bundesfinanzhof in der entgeltlichen Überlassung eines Kfz 

an den Ehepartner keinen Gestaltungsmissbrauch und hat dem überlassenden Ehegatten, hier der Ehefrau, 

den Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskosten des Pkw gewährt (BFH-Urteil vom 29.09.2022, V R 29/20).  

Es ging um folgenden Sachverhalt: Die Ehefrau kaufte einen Pkw mit eigenen finanziellen Mitteln und 

überließ das Fahrzeug ihrem Ehemann, der als selbstständiger Arzt tätig war, im Rahmen eines Leasingver-

trages entgeltlich zur Nutzung. Als Laufzeit des Leasingvertrages wurden 36 Monate vorgesehen. Die ver-

einbarten Leasingraten waren marktüblich. Auch der gesamte Leasingvertrag wurde fremdüblich gestaltet 

und durchgeführt. Der Ehemann nutzte den Wagen ganz überwiegend beruflich. Nach den Modalitäten 

des Leasingvertrages war die Ehefrau nicht nur zivilrechtlich, sondern auch wirtschaftlich als Eigentümerin 

des Pkw anzusehen. Vor dem BFH ging es nun speziell um die Frage, ob der Ehefrau der Vorsteuerabzug 

aus dem Erwerb des Pkw zusteht. Die Richter führen diesbezüglich aus: Der Vorsteuerabzug des Vermieters 

eines Pkw, hier der Ehefrau, ist nicht systemwidrig und daher auch nicht missbräuchlich. Dies gilt bei einer 

Vermietung unter Ehegatten jedenfalls für die Vermietung von Pkw, die nicht dem unmittelbaren Familien-

bedarf dienen (BFH-Urteil vom 29.09.2022, V R 29/20).  

Praxistipp:  Die steuerlichen Folgen des Modells "Vermietung unter Ehegatten" sind optimaler Weise die Folgenden: Der 

nutzende Ehegatte, hier der Ehemann als Leasingnehmer, kann die Leasingraten vorbehaltlich eines Privatan-
teils voll als Betriebsausgaben abziehen. Beim Leasinggeber, hier der Ehefrau, liegen sonstige Einkünfte nach  
§ 22 Nr. 3 EStG - und keine gewerblichen oder Vermietungseinkünfte - vor (R 15.7 EStR). Diese sonstigen Ein-
künfte sind bei Unterschreiten einer Freigrenze von 256 EUR komplett steuerfrei. Vor allem aber muss ein spä-
terer Veräußerungsgewinn beim Verkauf des Kfz nicht besteuert werden. Das liegt daran, dass der Pkw (auch) 
beim Leasinggeber nicht zu Betriebsvermögen wird. Und ein Verkauf aus dem Privatvermögen heraus ist steu-
erfrei, da ein Pkw als "Gegenstand des täglichen Gebrauchs" gilt (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG). Umsatzsteuerlich 
besteht für den Leasinggeber ein voller Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskosten, wenn er auf die Kleinun-
ternehmerregelung verzichtet. Sofern er nach Ablauf von fünf Jahren zur Kleinunternehmerregelung zurückkehrt, 
unterliegt der Veräußerungserlös nicht der Umsatzsteuer. Das heißt, dass das Fahrzeug erst nach mehr als fünf 
Jahren verkauft werden darf, auch wenn der Leasingvertrag nur 36 Monate läuft. 
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Allerdings: Auch wenn die private Nutzung des Kfz durch den überlassenden Ehepartner (hier: die Ehefrau) 

vertraglich ausgeschlossen ist, zeigt die Erfahrung, dass der Wagen doch hin und wieder von ihm bzw. ihr 

genutzt würde - so der BFH. Und daher muss die - mögliche - Privatnutzung bei der Umsatzsteuer als 

unentgeltliche Wertabgabe versteuert werden. Im Streitfall muss nun die Vorinstanz entscheiden, wie hoch 

die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage für die Privatnutzung ist. 

Praxistipp:  Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Modell einem Fremdvergleich standhalten muss. So muss der 

überlassende Ehegatte, also der Leasinggeber, in der Lage sein, den Kaufpreis aus eigenen Mitteln aufzubrin-
gen. Auch müssen die Leasingraten angemessen sein. Zudem darf das Fahrzeug nicht als "Familienwagen" 
genutzt werden. Nach Möglichkeit sollte dem überlassenden Ehegatten daher ein eigenes Kfz für dessen Fahrten 
zur Verfügung stehen. 

 

Umsatzsteuer: Kein Vorsteuerabzug für branchenfremde Erwerber von Kfz 

 

Manch Kfz-Liebhaber kauft Fahrzeuge an, bei denen er davon ausgeht, dass diese - in naher oder ferner - 

Zukunft einen beträchtlichen Wertzuwachs erzielen. Das betrifft oftmals Kfz, von denen tatsächlich oder 

mutmaßlich nur geringe Stückzahlen produziert werden. Diese werden nach dem Kauf sofort vor Staub 

geschützt in einer verschlossenen Halle abgestellt und nicht zum Straßenverkehr zugelassen. Jüngst hat 

der Bundesfinanzhof entschieden, dass demjenigen, der nur gelegentlich solche limitierten Sondereditio-

nen an- und verkauft, kein Vorsteuerabzug aus den Anschaffungskosten zu gewähren ist (BFH-Urteile vom 

08.09.2022, V R 26/21, V R 27/21). 

In den beiden zugrundeliegenden Fällen ging es jeweils um den Erwerb von hochpreisigen Mercedes Benz 

AMG. Die Unternehmer betrieben keinen klassischen Autohandel, doch kauften und verkauften sie zuwei-

len einige in ihrer Stückzahl limitierte Luxusfahrzeuge. Die Fahrzeuge wurden nicht zugelassen und nach 

dem Kauf verschlossen und abgedeckt in einer Halle abgestellt. Das Finanzamt versagte den Vorsteuerab-

zug jeweils mit der Begründung, dass die Kläger die Fahrzeuge nicht unternehmerisch nutzen und zudem 

unangemessener Aufwand vorliege. Die Kläger verfolgten ihr Begehren auf Vorsteuerabzug weiter. Die 

Fahrzeuge seien als Geldanlage angeschafft worden. Es sei kein unangemessener Aufwand entstanden. In 

beiden Fällen waren die Klagen zwar in der Vorinstanz erfolgreich. Doch der BFH beurteilt die Sache anders: 

Der Vorsteuerabzug aus dem nur gelegentlichen Erwerb eines Pkw steht einem Unternehmer mit anders-

artiger Haupttätigkeit, also einem branchenfremden Unternehmer, grundsätzlich nicht zu. Allein der mög-

liche Verkauf eines Gegenstands ist nicht ausreichend, um eine insoweit eigenständige wirtschaftliche Tä-

tigkeit zu bejahen. Die Richter vergleichen die Tätigkeit der Kläger in Bezug auf die Fahrzeuge mit dem 

privaten Erwerb eines Vermögenswertes durch einen Sammler, der darauf wartet, dass der Gegenstand 

eines Tages enorm an Wert gewinnen wird. Diese Sammlertätigkeit begründet aber keine unternehmeri-

sche Tätigkeit und damit keinen Vorsteuerabzug. 

Praxistipp:  Nicht nur Branchenfremde kaufen und verkaufen Luxusfahrzeuge. Auch Kfz-Händler kaufen zuweilen in der 

Stückzahl limitierte Fahrzeuge an, weil sie sich Wertsteigerungen erhoffen. Es bleibt offen, wie der BFH in solchen 
Sachverhalten entschieden hätte, das heißt wenn sich die Kfz-Händler in diesem Teilbereich ebenfalls "nur" wie 
Sammler verhalten hätten. 
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ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER 

 

Sonn-, Feiertags-, Nachtzuschläge: Was gilt bei Rufbereitschaften? 

 

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, die neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind bis 

zu bestimmten Höchstgrenzen steuer- und sozialversicherungsfrei (§ 3b EStG). Steuerfrei sind aber nur 

Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Arbeit gezahlt werden. Werden Zuschläge gezahlt, ohne dass in 

der begünstigten Zeit tatsächlich Arbeiten verrichtet wurden, sind diese steuerpflichtig. Dies gilt auch im 

Rahmen von Rufbereitschaften. Das heißt: Die bloße Rufbereitschaft genügt nicht für die Steuerfreiheit von 

Zuschlägen, wohl aber kann für die während der Rufbereitschaft geleistete Arbeit ein Zuschlag steuerfrei 

gewährt werden - vorausgesetzt, die Arbeit erfolgt zu den Zeiten, wie sie in § 3b EStG genannt sind (BFH-

Urteil vom 26.10.1984, BStBl 1985 II S. 57). Werden Bereitschaftsdienste pauschal zusätzlich zum Grundlohn 

ohne Rücksicht darauf vergütet, ob die Tätigkeit an einem Samstag oder einem Sonntag erbracht wird, 

handelt es sich nicht um steuerfreie Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit i.S. des § 3b     

Abs. 1 EStG (BFH-Urteil vom 29.11.2016, VI R 61/14).  

Arbeitslohn: Kostenerstattung für Führungszeugnis ist nicht zu versteuern 

Kostenerstattungen eines kirchlichen Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer für die Einholung polizeilicher 

Führungszeugnisse zum Zweck der Prävention gegen sexualisierte Gewalt führen nicht zu steuerpflichti-

gem Arbeitslohn - so hat das Finanzgericht Münster mit Urteil vom 23.03.2022 (7 K 2350/19 AO) entschie-

den.  

Die Kläger gehören zum Arbeitgeberkreis eines Generalvikariats. Nach der Ordnung zur Prävention gegen 

sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen haben sich die 

kirchlichen Rechtsträger unter anderem folgende Verpflichtungen auferlegt: Mitarbeitende sowie ehren-

amtlich Tätige, die Minderjährige, schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene beaufsichtigen, betreuen, er-

ziehen, ausbilden oder vergleichbaren Kontakt zu ihnen haben, müssen bei der Einstellung bzw. Beauftra-

gung und nachfolgend im regelmäßigen Abstand von fünf Jahren ein erweitertes Führungszeugnis vorle-

gen. Die Kosten werden den Mitarbeitern erstattet. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die erstat-

teten Aufwendungen für die Erteilung von erweiterten Führungszeugnissen in den jeweils laufenden Be-

schäftigungsverhältnissen als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu erfassen seien. Die hiergegen gerichtete 

Klage war erfolgreich.  

Begründung: Arbeitslohn ist dann nicht anzunehmen, wenn ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse 

des Arbeitgebers vorliegt. Für ein solches Interesse des Arbeitgebers spricht bereits, dass sich die Rege-

lungen der Präventionsordnung an den Arbeitgeber und nicht an die Beschäftigten richten. Die Arbeitneh-

mer selbst haben kein bedeutsames eigenes Interesse an der Einholung eines Führungszeugnisses. 

Praxistipp:  In vielen Berufen ist die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses erforderlich. Das Urteil hat daher nicht 

nur für die kirchlichen Arbeitgeber und deren Mitarbeiter Bedeutung. Gegen das Urteil wurde die Revision einge-
legt. Das Az. beim BFH lautet: VI R 10/22. 
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IMMOBILIENBESITZER 

SPEKULATIONSGESCHÄFT: VERKAUF EINER ETW NACH NUTZUNG DURCH SOHN   

ODER TOCHTER 

 

Der Verkauf des Eigenheims bleibt selbst dann von der Einkommensteuer verschont, wenn An- und Verkauf 

innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist liegen. Voraussetzung dafür ist, dass die Immobilie im Zeit-

raum zwischen Anschaffung bzw. Fertigstellung und Veräußerung ununterbrochen zu eigenen Wohnzwe-

cken genutzt wurde oder im Jahr des Verkaufs und in den beiden Vorjahren zu eigenen Wohnzwecken 

genutzt wurde. Grundsätzlich gilt auch die kostenlose Überlassung der Wohnung an ein Kind noch als 

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, so dass ein Verkauf der Immobilie im Prinzip unter eine der beiden 

Ausnahmeregelungen fällt. Aber: Dies gilt nur, solange das Kind in einer Berufsausbildung ist und das 25. 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, die Eltern also kindergeldberechtigt sind. Anders ausgedrückt: Über-

schreitet das Kind während der Überlassung der Wohnung die Altersgrenze (oder beendet bereits zuvor 

seine Ausbildung) und wird die Immobilie dann verkauft, wird diese im Zeitraum zwischen Anschaffung 

und Veräußerung nicht ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Der Veräußerungsgewinn kann 

bei einem Wohnungsverkauf folglich zu versteuern sein. 

Bereits im Jahre 2016 hat das Finanzgericht Baden-Württemberg wie folgt entschieden: Ist das Kind, dem 

die Wohnung überlassen wird, älter als 25 Jahre, wird es bei den Eltern nicht mehr steuerlich berücksichtigt, 

sodass hinsichtlich der überlassenen Wohnung keine "Nutzung zu eigenen Wohnzwecken" mehr vorliegt. 

Dies gilt auch dann, wenn die zivilrechtliche Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind über das 25. Lebensjahr 

hinaus weiterbesteht (Urteil vom 04.04.2016, 8 K 2166/14). Der Gewinn aus dem Wohnungsverkauf musste 

folglich versteuert werden. 

Im Jahre 2021 hat das Niedersächsische Finanzgericht im gleichen Sinne geurteilt und dabei ergänzend 

entschieden, dass die Steuerbefreiung auch dann entfällt, wenn eine Wohnung sowohl von einem Kind 

bewohnt wird, das sein Studium beendet hat als auch von einem Kind, das sich noch in der Ausbildung 

befindet (Urteil vom 16.06.2021, 9 K 16/20). Der Bundesfinanzhof hat dieses Urteil nun bestätigt.  

Der Sachverhalt: Die Mutter besaß eine Wohnung am Studienort der Kinder. Die Wohnung hatte sie im 

Jahre 2010 für 130.000 Euro erworben. Ende 2016 hat sie die Immobilie für 350.000 Euro wiederverkauft. 

Die Wohnung wurde ab Erwerb bis zur Veräußerung durch zwei Söhne (Zwillinge) im Rahmen ihres Studi-

ums genutzt. Der dritte Sohn nutzte die Wohnung zumindest an einigen Wochenenden. Eine Fremdver-

mietung hatte nicht stattgefunden. Die Zwillinge waren im Zeitpunkt des Wohnungsverkaufs bereits 27 

Jahre alt, das dritte Kind hat sein 25. Lebensjahr erst nach dem Verkauf vollendet. Das Finanzamt hat den 

Veräußerungsgewinn besteuert, weil für die Zwillinge kein Anspruch auf Kindergeld mehr bestanden hatte. 

Daher sei die Wohnung nicht mehr eigengenutzt worden.  
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Die Klage der Mutter blieb ohne Erfolg. Begründung: Die fortdauernde Mitbenutzung der Wohnung durch 

Kinder, die steuerlich nicht mehr zu berücksichtigen sind, ist schädlich. Das Bestehen einer zivilrechtlichen 

Unterhaltspflicht gegenüber den Kindern reiche allein nicht aus, um eine Nutzung zu eigenen Wohnzwe-

cken annehmen zu können. Hinzukommen müsse die steuerliche Berücksichtigung der Kinder nach § 32 

EStG, also die Kindergeldberechtigung. Die gleichzeitige Überlassung der Wohnung an ein Kind, das zu 

berücksichtigen ist, hier also an den dritten Sohn, kann die "schädliche" Nutzung nicht aufheben. 

Praxistipp:  Vor dem Verkauf einer Immobilie sollte stets sorgfältig geprüft werden, ob ein "Spekulationsgewinn" anfallen 

könnte. Bitte sprechen Sie uns frühzeitig vor einem geplanten Verkauf an. 

 

Darlehensverträge: Steuerpflichtiger Nutzungsersatz bei Widerruf? 

 

Wenn ein Darlehensvertrag rechtswirksam widerrufen wird, kommt es zu einer Rückabwicklung des Rechts-

geschäfts. Das heißt, dass der Darlehensnehmer die Darlehenssumme zurückzahlen muss und die Bank 

gleichzeitig die gesamten vom Darlehensnehmer geleisteten Zins- und Tilgungszahlungen herausgeben 

muss. Gleichzeitig sind die wechselseitig gezogenen Nutzungen herauszugeben (vgl. BGH-Urteil vom 

25.04.2017, XI ZR 108/16 und XI ZR 573/15). Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass Nutzungs-

entschädigungen der Bank zwar nicht als steuerpflichtiger Kapitalertrag anzusehen sind; es kann aber - 

teilweise - ein Veranlassungszusammenhang zu den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung gege-

ben sein, so dass die Entschädigung dort zu versteuern wäre (Urteil vom 29.09.2022, 11 K 314/20 E).  

Der Sachverhalt: Die Kläger hatten 2007 bei der Bank zwei Darlehen aufgenommen: Ein Darlehen diente 

der Finanzierung ihrer privat genutzten Wohnung, das andere verwendeten die Kläger zur Finanzierung 

einer vermieteten Wohnung. Nach Widerruf der beiden Darlehensverträge aufgrund einer fehlerhaften 

Widerrufsbelehrung im Jahr 2014 und Abschluss diesbezüglicher Zivilrechtsstreitigkeiten erhielten die Klä-

ger von der Bank im Rahmen der Rückabwicklung u.a. einen Nutzungswertersatz in Höhe von 7.670 Euro 

für beide Darlehen. Im Einkommensteuerbescheid für 2017 berücksichtigte das beklagte Finanzamt diesen 

Nutzungsersatz bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Dagegen wandten sich die Kläger und argumen-

tierten, dass sich lediglich wechselseitige Nutzungsentschädigungen gegenübergestanden hätten. Insbe-

sondere sei ihnen im Zuge der Rückabwicklung kein Überschuss entstanden, denn der an die Bank zu 

leistende Nutzungsersatz habe den eigenen Nutzungsersatzanspruch gegen die Bank überstiegen. Ferner 

müssten im Falle einer Steuerpflicht zumindest die geleisteten Zinszahlungen anzurechnen sein. In seinem 

Urteil sah das Gericht die Nutzungsentschädigungen zwar nicht als steuerpflichtigen Kapitalertrag an; es 

sei jedoch teilweise ein Veranlassungszusammenhang zu den Einnahmen aus Vermietung und Verpach-

tung gegeben.  

Die Begründung des Gerichts: Der Nutzungswertersatz aus der Rückabwicklung des Darlehens für die 

selbstgenutzte Wohnung führe nicht zu Einkünften aus Kapitalvermögen. Es habe zu keinem Zeitpunkt 

eine Kapitalüberlassung der Kläger an die Bank vorgelegen. Vielmehr habe die Bank den Nutzungswerter-

satz im Rahmen einer Zug-um-Zug zu erfüllenden Rückabwicklung geleistet. Aus denselben Gründen sei 

auch der Nutzungswertersatz aus der Rückabwicklung des Darlehens für die vermietete Wohnung kein 

steuerbarer Kapitalertrag. Diese Nutzungsentschädigung stehe aber im Zusammenhang mit den für das 

widerrufene Darlehen gezahlten Schuldzinsen. Letztere hätten Werbungskosten dargestellt. Der teilweise 
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Rückfluss dieser Werbungskosten sei durch die Einnahmeerzielung aus der Wohnungsvermietung veran-

lasst und deshalb als steuerpflichtige Einnahme bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu 

qualifizieren. 

Praxistipp:  Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Das Finanzamt hat gegen das Urteil die vom Gericht zugelassene Revi-

sion eingelegt. Das Az. beim Bundesfinanzhof lautet: VIII R 16/22. 

 

Wohnungsrecht: Kosten der Ablösung können sofort abziehbar sein 

 

Werden Immobilien auf die nachfolgende Generation übertragen, behalten sich die Eltern oftmals ein 

Wohnungsrecht oder ein Nießbrauchrecht vor. Doch manchmal ändern sich die Lebensumstände und ein 

solches Wohnungs- oder ein Nießbrauchrecht wird abgelöst. Erfolgt die Ablösung entgeltlich, stellt sich 

die Frage, ob die Kosten sofort abziehbare Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-

pachtung darstellen oder ob sie nur im Wege der Absetzung für Abnutzung (AfA) zu berücksichtigen sind. 

Vorausgesetzt natürlich, die Immobilie soll weiterhin bzw. nach Auszug des Wohnungsrechtsinhabers ver-

mietet werden. 

In einem aktuellen Urteil hat der Bundesfinanzhof die Aufwendungen für die Aufgabe des Wohnungsrechts 

als - sofort abziehbare - Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung anerkannt 

(BFH-Urteil vom 20.09.2022, IX R 9/21).  

Der Sachverhalt: Der Kläger hatte im Jahr 2012 das Erbbaurecht für ein Grundstück erworben. Auf dem 

Grundstück befindet sich ein Wohngebäude (Doppelhaushälfte). Das Erbbaurecht war mit einem Woh-

nungsrecht zugunsten der A belastet. Im Jahre 2017 verzichte A gegen Zahlung einer einmaligen "Aus-

gleichsentschädigung" in Höhe von 40.000 Euro auf ihr Wohnungsrecht und verpflichtete sich, das Ge-

bäude zu räumen. Nach einer umfassenden Renovierung wird die Doppelhaushälfte seit 2018 vom Kläger 

dauerhaft zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung genutzt. Das Finanzamt wertete 

die Ausgleichsentschädigung für die Aufgabe des Wohnungsrechts nicht als sofort abzugsfähige Wer-

bungskosten, sondern als Anschaffungskosten des Wohngebäudes und berücksichtigte nur eine anteilige 

lineare AfA in Höhe von 2 Prozent. Der BFH sieht die Sache anders. 

Es sei ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit künftigen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung an-

zunehmen, wenn dem Inhaber eines Wohnungsrechts ein Entgelt dafür gezahlt wird, dass dieser der Lö-

schung seines Rechts zustimmt, er das Gebäude räumt und der Eigentümer bzw. der Erbbauberechtigte so 

erreicht, dass die Wohnung vermietet werden kann. Mithin seien im Urteilsfall vorab entstandene Wer-

bungskosten in Gestalt der Ausgleichsentschädigung (40.000 Euro) sowie auch der Notarkosten für die 

Beurkundung des Verzichts auf das Wohnungsrecht abzuziehen.  

Praxistipp:  Anders als im Urteilsfall soll die Ablösung eines Wohnungs- oder Nießbrauchrechts oftmals unentgeltlich erfol-

gen. Dann kann allerdings eine hohe Schenkungsteuer ausgelöst werden. Bitte informieren Sie uns daher früh-
zeitig, wenn bei Ihnen die Ablösung eines entsprechenden Rechts geplant ist.  
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Abfindung an weichende Mieter: Sofortabzug der Zahlung möglich 

 

Die umfassende Renovierung einer Immobilie ist zuweilen nur möglich, wenn die Mieter zuvor ausgezogen 

sind. Sofern den Mietern für den - vorzeitigen - Auszug Abfindungen gezahlt werden, ist in steuerlicher 

Hinsicht die Frage zu beantworten, ob die Entschädigungen sofort abziehbar sind oder ob sie zu Herstel-

lungskosten führen und nur im Wege der Absetzung für Abnutzung (AfA) zu berücksichtigen sind. Im No-

vember 2021 hatte das Finanzgericht Münster entschieden, dass an Mieter gezahlte Abfindungen für die 

vorzeitige Räumung der Wohnungen zum Zweck der Durchführung von Renovierungsmaßnahmen zu an-

schaffungsnahen Herstellungskosten führen können. Sie wären danach nur per AfA abziehbar (Urteil vom 

12.11.2021, 4 K 1941/20 F). Doch der Bundesfinanzhof hat der hiergegen gerichteten Revision entsprochen 

und einem Sofortabzug der Kosten zugestimmt. 

Der Sachverhalt: Ein Vermieter erwarb im Jahr 2016 eine denkmalgeschützte Immobilie mit vier Wohnun-

gen für 1,2 Mio. Euro, die er in den folgenden zwei Jahren für 615.000 Euro renovierte. Vom Kaufpreis 

entfielen rund 836.000 Euro auf das Gebäude. Um die Mieter zum vorzeitigen Auszug zu bewegen und die 

Renovierungsarbeiten dadurch einfacher zu gestalten, zahlte der Vermieter Mieterabfindungen von insge-

samt 35.000 Euro. Diesen Betrag machte er als sofort abzugsfähige Werbungskosten geltend. Das Finanz-

amt behandelte die Abfindungen dagegen als anschaffungsnahe Herstellungskosten und versagte den 

sofortigen Abzug. Die hiergegen gerichtete Klage blieb zunächst ohne Erfolg. Begründung: Zu den Her-

stellungskosten eines Gebäudes gehören auch Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungs-

maßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, 

wenn die Aufwendungen (netto) 15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen (anschaf-

fungsnahe Herstellungskosten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG). Die Mieterabfindungen seien als solche an-

schaffungsnahen Herstellungskosten zu behandeln.  

Der Bundesfinanzhof hingegen hat entschieden, dass eine Abfindung, die der Eigentümer für die vorzeitige 

Kündigung des Mietvertrags und die Räumung der Wohnung an seinen Mieter zahlt, um das Gebäude für 

Vermietungszwecke umfangreich renovieren zu können, als Werbungskosten bei den Einkünften aus Ver-

mietung und Verpachtung sofort absetzbar ist. Sie gehört nicht zu den anschaffungsnahen Herstellungs-

kosten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG, die sich lediglich im Wege der Abschreibung steuermindernd aus-

wirken (BFH-Urteil vom 20.09.2022, IX R 29/21). 

Zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten rechnen nur bauliche Maßnahmen, durch die Mängel oder 

Schäden an vorhandenen Einrichtungen eines bestehenden Gebäudes oder am Gebäude selbst beseitigt 

werden oder das Gebäude durch Erneuerung in einen zeitgemäßen Zustand versetzt wird. Nicht dazu ge-

hören ausdrücklich Aufwendungen für Erweiterungen sowie Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die 

jährlich üblicherweise anfallen. Sonstige Aufwendungen, die durch die Instandsetzungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen lediglich (mit-)veranlasst sind, gehören ebenfalls nicht dazu. Dies betrifft beispielsweise 

Mieterabfindungen. 

Praxistipp:  Im Urteilsfall ging es unzweifelhaft um eine - fortgesetzte - Vermietungstätigkeit. Anders wäre der Fall zu beurtei-

len gewesen, wenn eine Eigennutzung oder ein Verkauf geplant wären. Wäre die Abfindung im Übrigen geleistet 
worden, um auf dem Grundstück ein neues Gebäude zu errichten, würde die Zahlung zu den Herstellungskosten 
des Gebäudes gehören, die wiederum nur im Wege der AfA berücksichtigt würden. 
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KAPITALANLEGER 

INVESTMENTFONDS: VORABPAUSCHALE FÜR 2023 BEKANNTGEGEBEN 

Zu Beginn des Jahres 2018 ist die Besteuerung von Investmentfonds neu geregelt worden. Unter anderem 

gibt es nun die so genannte Vorabpauschale für thesaurierende und teilweise thesaurierende Fonds, also 

Fonds, die ihre Gewinne nicht oder nicht vollständig ausschütten. Diese Vorpauschale führt zu einer ge-

wissen Mindestbesteuerung, das heißt, durch die Vorabpauschale sollen Werterhöhungen des Fonds vorab 

versteuert und die Verlagerung von Steuerzahlungen in kommende Jahre vermieden werden. Die Vorab-

pauschale beträgt 70 Prozent des jährlichen Basiszinses der Bundesbank multipliziert mit dem Wert des 

Fondsanteils zum Jahresbeginn (sog. Basisertrag). Sofern der tatsächliche Wertzuwachs des Fonds im Ka-

lenderjahr geringer ist, wird aber nur dieser angesetzt. Gab es keine Wertsteigerung, erfolgt auch keine 

Vorabbesteuerung. Zugegebenermaßen ist die Besteuerung von Fonds alles andere als leicht.  

Für das Jahr 2021 war keine Vorabpauschale zu versteuern. Grund ist, dass bereits der Basiszins für 2021 

mit -0,45 Prozent negativ war. Folglich konnte sich rein rechnerisch auch keine steuerpflichtige Vorabpau-

schale ergeben (BMF-Schreiben vom 06.01.2021, BStBl 2021 I S. 56). Auch für das Jahr 2022 war keine 

Vorabpauschale zu versteuern, denn der Basiszins war weiterhin negativ (BMF-Schreiben vom 07.01.2022, 

BStBl 2022 I S. 122). Zur Vorabpauschale für das Jahr 2023 gilt Folgendes: Der Basiszins vom 02.01.2023 

beträgt 2,55 Prozent. 70 Prozent des Basiszinssatzes ergeben 1,785 Prozent. Die Vorabpauschale gilt beim 

Anleger als am ersten Werktag des folgenden Jahres zugeflossen, also am 02.01.2024 (BMF-Schreiben vom 

04.01.2023, IV C 1-S 1980-1/19/10038:007). 

RENTNER UND PENSIONÄRE 

VERSORGUNGSWERK: BESTEUERUNG AUCH BEI UNTERBLIEBENEM SONDERAUS-

GABENABZUG 

 

Zum 01. Januar 2005 ist das Alterseinkünftegesetz in Kraft getreten, mit dem damals der Abzug von Vor-

sorgeaufwendungen und die Besteuerung von Renten neu geregelt wurden. Manch Steuerbürger hat ge-

rade in der Umstellungsphase auf das neue Recht vergessen, seine Beiträge zu einem berufsständischen 

Versorgungswerk als Sonderausgaben geltend zu machen. Ist in einem solchen Fall die jetzt gezahlte Rente 

aus dem Versorgungswerk dennoch mit dem vollen Besteuerungsanteil anzusetzen? Leider ja. Eine dop-

pelte Besteuerung von Renten könne sich nicht allein daraus ergeben, dass ein Steuerpflichtiger in der 

Vergangenheit keine Altersvorsorgeaufwendungen geltend gemacht hat, obwohl sie einkommensteuerlich 

abziehbar gewesen wären - so der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 06.04.2022 (X R 27/20).  

Der Kläger leistete ab 1985 Beiträge an das Versorgungswerk der Rechtsanwälte. Seine für das Jahr 2005 

entrichteten Beiträge in Höhe von rund 3.600 Euro blieben bei der Einkommensteuerveranlagung für 2005 

mangels Geltendmachung als Sonderausgaben steuerlich unberücksichtigt. Im Streitjahr 2015 begehrte 

der Kläger, die zu versteuernde Rente um einen Teilbetrag zu mindern, soweit dieser auf den Beitragsleis-

tungen des Jahres 2005 beruhte. Denn die Beiträge, die die entsprechend höhere Rente erst ermöglicht 
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haben, sind in 2005 steuerlich nicht abgezogen worden. Dadurch komme es in der Rentenphase zu einer 

überhöhten Besteuerung (Doppelbesteuerung oder Übermaßbesteuerung). Mit diesem Begehren schei-

terte der Kläger letztlich aber auch vor dem BFH. Begründung: Eine möglicherweise eintretende Doppel-

belastung beruhe im Streitfall nicht auf einem Fehler des Gesetzes oder dessen Auslegung, sondern allein 

darauf, dass der Kläger die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit zum Sonderausgabenabzug der Beiträge 

für das Jahr 2005 tatsächlich nicht in Anspruch genommen habe. 

ALLE STEUERZAHLER 

 
Müllabfuhr und Abwasserentsorgung: Weiterhin keine haushaltsnahen Dienste 

 

Steuerbürger dürfen die Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen mit 20 Prozent, höchstens 4.000 Euro 

im Jahr, direkt von der Steuerschuld abziehen (§ 35a Abs. 2 EStG). Die Steuervergünstigung ist also äußerst 

attraktiv. Was tatsächlich als haushaltsnahe Dienstleistung gilt, kann aber durchaus umstritten sein, so etwa 

hinsichtlich der Kosten für die Müllabfuhr und die Abwasserentsorgung. Die Finanzverwaltung sieht hierin 

keine haushaltsnahen Dienstleistungen und versagt den Abzug nach § 35a EStG. Kürzlich hat das Finanz-

gericht Münster diese Sichtweise zwar bestätigt, aber ausdrücklich die Revision zugelassen, die auch ein-

gelegt wurde (Urteil vom 24.02.2022, 6 K 1946/21 E). 

Leider ist die Revision der Klägerin als unzulässig verworfen worden (BFH-Beschluss vom 01.09.2022, VI R 

8/22). Damit liegt immer noch keine materiell-rechtliche Entscheidung des Bundesfinanzhofs zum Abzug 

von Müllgebühren (und Gebühren der Abwasserentsorgung) vor. Folglich werden sich die Finanzämter auf 

die negative Entscheidung des Finanzgerichts Münster berufen und einen Abzug der Kosten weiterhin 

verwehren. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer: Bayern strengt Verfassungsklage an 

 

Wir hatten Sie bereits darüber informiert, dass der Gesetzgeber die Faktoren für die Ermittlung der pau-

schalierten Grundstückswerte angepasst hat, die bei der Schenkung- und Erbschaftsteuer zugrunde zu 

legen sind. Dies geschah mit dem Jahressteuergesetz 2022. Die recht technisch klingende Gesetzesände-

rung kann dazu führen, dass sich die Grundstückswerte und damit die Erbschaft- und Schenkungsteuer bei 

Immobilienübertragungen erheblich erhöhen. 

Die Bayerische Landesregierung hatte sich - zur Abmilderung der steuerlichen Auswirkungen - für eine 

Erhöhung der erbschaft- und schenkungsteuerlichen Freibeträge eingesetzt, ist mit ihrem Antrag aber im 

Bundesrat gescheitert. Der Bayerische Staatsminister der Finanzen, Albert Füracker, hat daher unmittelbar 

nach der Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 2022 angekündigt, dass Bayern für höhere Freibeträge 

vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wird (Quelle: Pressemitteilung Nr. 425 vom 22.12.2022, Bayeri-

sches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat).  

Das Ministerium hat nun bestätigt, dass der Antrag tatsächlich erarbeitet wird. In Anbetracht der hohen 

juristischen Komplexität der Materie werde dies allerdings noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen 

(Quelle: www.steuerrat24.de). 

http://www.steuerrat24.de/
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Praxistipp:  Natürlich ist nicht vorhersehbar, ob der Antrag Bayerns Erfolg haben wird und wann das Bundesverfassungsge-

richt entscheiden wird. Aber dennoch gilt: Wer mit einer Schenkung noch etwas warten kann, sollte dies zumin-
dest in Erwägung ziehen. Denn wenn der Antrag Bayerns tatsächlich in Karlsruhe vorliegt, könnte im Nachgang 
zu einem Schenkungsteuerbescheid (und eventuell einem Bescheid über die Feststellung des Grundbesitzwer-
tes) Einspruch eingelegt und ein Ruhen des Verfahrens beantragt werden. Damit besteht zumindest ein kleiner 
Funken Hoffnung auf den Ansatz höherer Freibeträge.  

 
Solidaritätszuschlag: In 2020 und 2021 war er nicht verfassungswidrig 

 

Die Erhebung des Solidaritätszuschlags war in den Jahren 2020 und 2021 noch nicht verfassungswidrig; 

eine Vorlage der Sache an das Bundesverfassungsgericht sei daher nicht geboten. Dies hat der Bundesfi-

nanzhof mit Urteil vom 17.01.2023 (IX R 15/20) entschieden.  

Beim Solidaritätszuschlag handelte es sich in den Jahren 2020 und 2021 nach Ansicht des BFH noch um 

eine verfassungsrechtlich zulässige Ergänzungsabgabe. Der Solidaritätszuschlag sollte bei seiner Einfüh-

rung im Jahr 1995 der Abdeckung der im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung entstandenen 

finanziellen Lasten dienen. Mit dem Auslaufen des Solidarpakts II und der Neuregelung des Länderfinanz-

ausgleichs zum Jahresende 2019 habe der Solidaritätszuschlag seine Rechtfertigung als Ergänzungsabgabe 

nicht verloren. Eine zwingende rechtstechnische Verbindung zwischen dem Solidarpakt II, dem Länderfi-

nanzausgleich und dem Solidaritätszuschlag bestehe nicht. Zudem habe in den Streitjahren 2020 und 2021 

nach wie vor ein wiedervereinigungsbedingter Finanzbedarf des Bundes bestanden. Der Gesetzgeber habe 

in der Gesetzesbegründung auf diesen fortbestehenden Bedarf, der unter anderem im Bereich der Ren-

tenversicherung und des Arbeitsmarkts gegeben war, hingewiesen. Er habe weiterhin schlüssig dargelegt, 

dass die Einnahmen aus dem ab 2021 fortgeführten Solidaritätszuschlag zukünftig die fortbestehenden 

wiedervereinigungsbedingten Kosten nicht decken werden. 

Dass sich diese Kosten im Laufe der Zeit weiter verringern werden, habe der Gesetzgeber mit der ab dem 

Jahr 2021 in Kraft tretenden Beschränkung des Solidaritätszuschlags auf die Bezieher höherer Einkommen 

und der damit verbundenen Reduzierung des Aufkommens in Rechnung gestellt. Aus dem Gesetz zur 

Rückführung des Solidaritätszuschlags werde daher deutlich, dass der Gesetzgeber diesen nicht unbe-

grenzt erheben will, sondern nur für eine Übergangszeit. Ein finanzieller Mehrbedarf des Bundes, der aus 

der Bewältigung einer Generationenaufgabe resultiert, könne auch für einen sehr langen Zeitraum anzu-

erkennen sein. Dieser Zeitraum sei beim Solidaritätszuschlag jedenfalls 26 bzw. 27 Jahre nach seiner Ein-

führung noch nicht abgelaufen. 

Der Solidaritätszuschlag verstoße auch nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG). Ab 

dem Jahr 2021 werden aufgrund der erhöhten Freigrenzen nur noch die Bezieher höherer Einkommen mit 

Solidaritätszuschlag belastet. Die darin liegende Ungleichbehandlung sei aber gerechtfertigt. Bei Steuern, 

die wie die Einkommensteuer und damit auch der Solidaritätszuschlag an der Leistungsfähigkeit des Steu-

erpflichtigen ausgerichtet sind, sei die Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte zulässig. Daher könne 

auch der Gesetzgeber beim Solidaritätszuschlag, der im wirtschaftlichen Ergebnis eine Erhöhung der Ein-

kommensteuer darstellt, sozialen Gesichtspunkten Rechnung tragen und diesen auf Steuerpflichtige mit 

hohen Einkünften beschränken. Vor diesem Hintergrund sei die ab 2021 bestehende Staffelung des Soli-

daritätszuschlags mit Blick auf das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes gerechtfertigt (Quelle: BFH, Mit-

teilung vom 30.01.2023). 
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Praxistipp:  Es steht zu vermuten, dass die jetzt unterlegenen Kläger Verfassungsbeschwerde einlegen werden. Ungeachtet 

dessen wird sich das Bundesverfassungsgericht über kurz oder lang mit einem Beschluss des Niedersächsischen 
Finanzgerichts befassen müssen, in dem es um die Frage geht, ob der Solidaritätszuschlag bereits im Veranla-
gungszeitraum 2007 verfassungswidrig war (Az. des BVerfG: 2 BvL 6/14). Zudem liegt eine weitere Verfassungs-
beschwerde unter dem Az. 2 BvR 1505/20 vor. 

 

Außergewöhnliche Belastungen: Kosten für medizinische Heilhypnose  

 

Wer die Kosten für eine medizinische Heilhypnose selbst trägt, kann diese nur dann als außergewöhnliche 

Belastung steuerlich geltend machen, wenn die medizinische Indikation vor Beginn der Maßnahme durch 

ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung des Medizinischen Dienstes der Kranken-

kassen bescheinigt wird. Bei Aufwendungen für Maßnahmen, die ihrer Art nach nicht eindeutig nur der 

Heilung oder Linderung einer Krankheit dienen können und deren medizinische Indikation deshalb schwer 

zu beurteilen ist, verlangt § 64 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a bis f EStDV in einer abschließenden Aufzählung den 

Nachweis der Zwangsläufigkeit durch die genannten Unterlagen. Ein solcher qualifizierter Nachweis ist 

auch bei krankheitsbedingten Aufwendungen für psychotherapeutische Behandlungen zu erbringen. 

Selbst wenn ein Kostenabzug dem Grunde nach möglich ist, wird aber eine zumutbare Eigenbelastung 

gegengerechnet (Hessisches Finanzgericht, Urteil vom 24.06.2021, 6 K 1784/29). 


